
  

  

 
  

    

     
     

    

    
    

  

      
     

        
     

     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutscher Bundestag Drucksache 19/27900 

19. Wahlperiode 24.03.2021 

Beschlussempfehlung 
des Vermittlungsausschusses 

zu dem Gesetz zur Anpassung der Regelungen über die 

Bestandsdatenauskunft an die Vorgaben aus der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 2020 
– Drucksachen 19/25294, 19/26267, 19/27300 – 

Berichterstatter im Bundestag: Abgeordneter Stefan Müller (Erlangen) 
Berichterstatter im Bundesrat: Minister Boris Pistorius (Niedersachsen) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Das vom Deutschen Bundestag in seiner 206. Sitzung am 28. Januar 2021 be-
schlossene Gesetz zur Anpassung der Regelungen über die Bestandsdatenaus-
kunft an die Vorgaben aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
27. Mai 2020 wird nach Maßgabe der in der Anlage zusammengefassten Be-
schlüsse geändert. 

Gemäß § 10 Absatz 3 Satz 1 seiner Geschäftsordnung hat der Vermittlungsaus-
schuss beschlossen, dass im Deutschen Bundestag über die Änderungen gemein-
sam abzustimmen ist. 

Berlin, den 24. März 2021 

Der Vermittlungsausschuss 

Hermann Gröhe Boris Pistorius Stefan Müller 

Vorsitzender Berichterstatter Berichterstatter 
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Anlage 

Gesetz zur Anpassung der Regelungen über die 
Bestandsdatenauskunft an die Vorgaben aus der Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 2020 

1. In Artikel 6 Nummer 2 wird § 22a wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Auskunft nach Satz 1 darf nur verlangt werden, soweit die zu erhebenden Daten im Einzelfall 
erforderlich sind 

1. zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, oder 

2. zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit sowie sexueller Selbstbestimmung der Person, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen Grundordnung, 
Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, 
sowie nicht unerheblichen Sachwerten, wenn Tatsachen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art 
nach konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen zulassen, an dem bestimmte Personen be-
teiligt sein werden, oder 

3. zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit sowie sexueller Selbstbestimmung der Person, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen Grundordnung 
sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen 
berührt, wenn das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, 
dass sie eine Straftat gegen ein solches Rechtsgut in einem übersehbaren Zeitraum begehen wird.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für den Bestand des 
Bundes oder eines Landes“ durch die Wörter „Leib, Leben, Freiheit oder die sexuelle Selbstbe-
stimmung einer Person oder für den Bestand des Bundes oder eines Landes sowie Güter der All-
gemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt,“ ersetzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Werden der Bundespolizei aufgrund eines Auskunftsersuchens nach Satz 2 Passwörter oder an-
deren Daten unverschlüsselt beauskunftet, so informiert die Bundespolizei hierüber die jeweils 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Auskunft nach den Absätzen 1 und 2 darf auch anhand einer zu einem bestimmten Zeit-
punkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse verlangt werden (§ 113 Absatz 1 Satz 3, § 113c Ab-
satz 1 Nummer 3 des Telekommunikationsgesetzes und § 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 des Telemedien-
gesetzes) in den Fällen von  

1. Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit oder sexueller Selbstbestim-
mung der Person, dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung, Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der 
Existenz der Menschen berührt sowie nicht unerheblicher Sachwerte oder zur Verhütung einer 
Straftat, oder 
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2. Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 3 zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit oder sexueller Selbstbe-
stimmung der Person, dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheit-
lich demokratischen Grundordnung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grund-
lagen der Existenz der Menschen berührt.  

Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt. Die Auskunft nach den Absätzen 1 und 2 anhand einer zu einem be-
stimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse nach § 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 des Te-
lemediengesetzes darf darüber hinaus nur verlangt werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass die betroffene Person Nutzer des Telemediendienstes ist, bei dem die Daten erhoben werden 
sollen. Die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen des Auskunftsverlangens sind aktenkundig zu 
machen.“ 

2. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 Buchstabe a wird § 10 wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 wird im Satzteil vor Buchstabe a das Wort „konkrete“ gestrichen. 

bb) Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Auskunft nach den Absätzen 1 und 2 anhand einer zu einem bestimmten Zeitpunkt zugewie-
senen Internetprotokoll-Adresse nach § 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 des Telemediengesetzes darf 
darüber hinaus nur verlangt werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die 
betroffene Person Nutzer des Telemediendienstes ist, bei dem die Daten erhoben werden sollen.“ 

b) In Nummer 3 wird § 10a wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 werden im Satzteil vor Nummer 1 die Wörter „§ 15a in Verbindung mit“ gestrichen 
und werden nach dem Wort „Daten“ die Wörter „(§ 15c Absatz 1 des Telemediengesetzes)“ ein-
gefügt. 

bb) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) § 62 gilt entsprechend.“ 

cc) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3 und 4. 

c) Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Buchstabe a wird wie folgt geändert: 

aaa) In Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird das Wort „solche“ gestrichen und werden nach 
dem Wort „Straftat“ die Wörter „nach § 5 Absatz 1 Satz 2“ eingefügt. 

bbb) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für 
den Bestand des Bundes oder eines Landes“ durch die Wörter „Leib, Leben, Freiheit oder 
die sexuelle Selbstbestimmung einer Person oder für den Bestand des Bundes oder eines 
Landes sowie Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der 
Menschen berührt,“ ersetzt. 

bb) Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

‚b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und wie folgt gefasst: 

„(4) Die Auskunft nach den Absätzen 1 bis 3 darf auch anhand einer zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse verlangt werden (§ 113 Absatz 1 
Satz 3 des Telekommunikationsgesetzes und § 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 des Telemedien-
gesetzes). Die Auskunft nach den Absätzen 1 bis 3 anhand einer zu einem bestimmten Zeit-
punkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse nach § 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 des Tele-
mediengesetzes darf nur verlangt werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass die betroffene Person Nutzer des Telemediendienstes ist, bei dem die Daten erhoben 
werden sollen. Die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen des Auskunftsverlangens sind 
aktenkundig zu machen.“ ‘ 
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cc) Buchstabe c Doppelbuchstabe bb wird wie folgt gefasst: 

‚bb) Folgender Satz wird angefügt:

 „Die Sätze 2 bis 5 gelten nicht in den Fällen des Absatzes 3 Satz 2. Werden dem Bundeskriminal-
amt aufgrund eines Auskunftsersuchens nach Absatz 3 Satz 2 Passwörter oder anderen Daten un-
verschlüsselt beauskunftet, so informiert das Bundeskriminalamt hierüber die jeweils zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde.“ ‘ 

d) In Nummer 5 wird § 63a wie folgt geändert: 

aa) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Das Bundeskriminalamt darf von demjenigen, der geschäftsmäßig Telekommunikati-
onsdienste erbringt oder daran mitwirkt, Auskunft über die nach den §§ 95 und 111 des Telekom-
munikationsgesetzes erhobenen Daten verlangen (§ 113 Absatz 1 Satz 1 des Telekommunikati-
onsgesetzes), soweit die zu erhebenden Daten im Einzelfall erforderlich sind 

1. zur Abwehr einer Gefahr für eine zu schützende Person oder für eine zu schützende Räum-
lichkeit nach § 6, oder 

2. zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit, sexueller Selbstbestimmung oder bedeutenden Sach-
werten einer zu schützenden Person oder zum Schutz einer zu schützenden Räumlichkeit nach 
§ 6, wenn Tatsachen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes und zeit-
lich absehbares Geschehen zulassen, an dem bestimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

3. zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit oder sexueller Selbstbestimmung einer zu schützenden 
Person oder zum Schutz einer zu schützenden Räumlichkeit nach § 6, wenn das individuelle 
Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie in einem über-
sehbaren Zeitraum eine Straftat gegen eines dieser Rechtsgüter der zu schützenden Person 
oder gegen eine zu schützende Räumlichkeit begehen wird.“ 

bb) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Satz 2 werden die Wörter „Leib, Leben oder Freiheit der zu schützenden Person oder 
für den Bestand des Bundes oder eines Landes“ durch die Wörter „Leib, Leben, Freiheit 
oder die sexuelle Selbstbestimmung der zu schützenden Person oder für den Bestand des 
Bundes oder eines Landes oder die freiheitlich demokratische Grundordnung“ ersetzt. 

bbb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Werden dem Bundeskriminalamt aufgrund eines Auskunftsersuchens nach Satz 2 Pass-
wörter oder anderen Daten unverschlüsselt beauskunftet, so informiert das Bundeskrimi-
nalamt hierüber die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde.“ 

cc) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die Auskunft nach den Absätzen 1 und 2 darf auch anhand einer zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse verlangt werden (§ 113 Absatz 1 Satz 3 des 
Telekommunikationsgesetzes und § 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 des Telemediengesetzes) in den 
Fällen von 

1. Absatz 1 Nummer 1 bei Gefahr der Begehung einer Straftat, oder 

2. Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 zum Schutz eines in Absatz 1 Nummer 3 genannten 
Rechtsguts. 

Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. Die Auskunft nach den Absätzen 1 und 2 anhand einer zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse nach § 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 
des Telemediengesetzes darf darüber hinaus nur verlangt werden, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass die betroffene Person Nutzer des Telemediendienstes ist, bei dem die 
Daten erhoben werden sollen. Die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen des Auskunftsverlan-
gens sind aktenkundig zu machen.“ 
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e) In Nummer 6 wird § 66a wie folgt geändert: 

aa) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Das Bundeskriminalamt darf von demjenigen, der geschäftsmäßig Telekommunikati-
onsdienste erbringt oder daran mitwirkt, Auskunft über die nach den §§ 95 und 111 des Telekom-
munikationsgesetzes erhobenen Daten verlangen (§ 113 Absatz 1 Satz 1 des Telekommunikati-
onsgesetzes), soweit die zu erhebenden Daten im Einzelfall erforderlich sind 

1. zur Abwehr einer Gefahr für eine der in § 7 genannten Personen, oder 

2. zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit, sexueller Selbstbestimmung oder bedeutenden Sach-
werten einer der in § 7 genannten Personen, wenn Tatsachen den Schluss auf ein wenigstens 
seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen zulassen, an dem be-
stimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

3. zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit oder sexueller Selbstbestimmung einer der in § 7 ge-
nannten Personen, wenn das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrschein-
lichkeit begründet, dass sie in einem übersehbaren Zeitraum eine Straftat gegen eines dieser 
Rechtsgüter der zu schützenden Person begehen wird.“ 

bb) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Satz 2 werden die Wörter „Leib, Leben oder Freiheit“ durch die Wörter „Leib, Leben, 
Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung“ ersetzt. 

bbb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Werden dem Bundeskriminalamt aufgrund eines Auskunftsersuchens nach Satz 2 Pass-
wörter oder anderen Daten unverschlüsselt beauskunftet, so informiert das Bundeskrimi-
nalamt hierüber die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde.“ 

cc) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die Auskunft nach den Absätzen 1 und 2 darf auch anhand einer zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse verlangt werden (§ 113 Absatz 1 Satz 3 des 
Telekommunikationsgesetzes und § 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 des Telemediengesetzes) in den 
Fällen von 

1. Absatz 1 Nummer 1 bei Gefahr der Begehung einer Straftat, oder 

2. Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 zum Schutz eines in Absatz 1 Nummer 3 genannten 
Rechtsguts. 

Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. Die Auskunft nach den Absätzen 1 und 2 anhand einer zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse nach § 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 
des Telemediengesetzes darf darüber hinaus nur verlangt werden, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass die betroffene Person Nutzer des Telemediendienstes ist, bei dem die 
Daten erhoben werden sollen. Die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen des Auskunftsverlan-
gens sind aktenkundig zu machen.“ 

3. Die Artikel 8 und 9 werden durch die Artikel 8 bis 9a ersetzt: 

‚Artikel 8 

Änderung der Strafprozessordnung 

Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 
1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
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Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität] geändert worden ist, dieses 
wiederum geändert durch Artikel 15 dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 100j wird folgende Angabe zu § 100k eingefügt: 

„§ 100k Erhebung von Nutzungsdaten bei Telemediendiensten“. 

b) Die Angabe zu § 101a wird wie folgt gefasst: 

„§ 101a Gerichtliche Entscheidung; Datenkennzeichnung und -auswertung; Benachrichti-
gungspflichten bei Verkehrs- und Nutzungsdaten“. 

2. § 100j wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Soweit dies für die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsorts 
eines Beschuldigten erforderlich ist, darf Auskunft verlangt werden 

1. über die nach den §§ 95 und 111 des Telekommunikationsgesetzes erhobenen Daten 
(§ 113 Absatz 1 Satz 1 des Telekommunikationsgesetzes) von demjenigen, der ge-
schäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, und  

2. über die nach § 14 des Telemediengesetzes erhobenen Daten (§ 15a Absatz 1 Satz 1 des 
Telemediengesetzes) von demjenigen, der geschäftsmäßig eigene oder fremde Tele-
medien zur Nutzung bereithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt.“ 

bb) In Satz 2 wird nach den Wörtern „Auskunftsverlangen nach Satz 1“ die Angabe „Nummer 1“ 
eingefügt. 

cc) Folgender Satz wird angefügt: 

„Bezieht sich das Auskunftsverlangen nach Satz 1 Nummer 2 auf nach § 14 Absatz 1 des 
Telemediengesetzes erhobene Passwörter oder andere Daten, mittels derer der Zugriff auf 
Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich 
getrennt eingesetzt werden, geschützt wird (§ 15b des Telemediengesetzes), darf die Aus-
kunft nur verlangt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für ihre Nutzung zur Ver-
folgung einer besonders schweren Straftat nach § 100b Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a, b, 
d, e, f, g oder l, Nummer 3 Buchstabe b erste Alternative oder Nummer 4 bis 7 vorliegen.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach den Wörtern „§ 113c Absatz 1 Nummer 3 des Telekommunikationsgesetzes“ werden 
die Wörter „und § 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 des Telemediengesetzes“ eingefügt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Das Vorliegen der Voraussetzungen für ein Auskunftsverlangen nach Satz 1 ist aktenkundig 
zu machen.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird nach den Wörtern „nach Absatz 1 Satz 2“ die Angabe „und 3“ eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Im Fall von Auskunftsverlangen nach Absatz 1 Satz 2 kann die Anordnung bei Gefahr im 
Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft oder ihre Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichts-
verfassungsgesetzes) getroffen werden.“ 

cc) In Satz 4 werden nach dem Wort „finden“ die Wörter „bei Auskunftsverlangen nach Absatz 1 
Satz 2“ eingefügt. 
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d) In Absatz 4 Satz 1 wird nach den Wörtern „Absatzes 1 Satz 2“ die Angabe „und 3“ eingefügt. 

e) In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Telekommunikationsdienste“ die Wörter „oder Tele-
mediendienste“ eingefügt. 

3. Nach § 100j wird folgender § 100k eingefügt: 

„§ 100k 

Erhebung von Nutzungsdaten bei Telemediendiensten 

(1) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass jemand als Täter oder Teilnehmer eine 
Straftat von auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung, insbesondere eine in § 100a Absatz 2 bezeich-
nete Straftat, begangen hat, in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu begehen versucht hat oder 
durch eine Straftat vorbereitet hat, dürfen von demjenigen, der geschäftsmäßig eigene oder fremde Te-
lemedien zur Nutzung bereithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt, Nutzungsdaten (§ 15 Ab-
satz 1 des Telemediengesetzes) erhoben werden, soweit dies für die Erforschung des Sachverhalts er-
forderlich ist und die Erhebung der Daten in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Sache 
steht. Die Erhebung gespeicherter (retrograder) Standortdaten ist nur unter den Voraussetzungen von 
§ 100g Absatz 2 zulässig. Im Übrigen ist die Erhebung von Standortdaten nur für künftig anfallende 
Nutzungsdaten oder in Echtzeit zulässig, soweit sie für die Erforschung des Sachverhalts oder die Er-
mittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten erforderlich ist. 

(2) Soweit die Straftat nicht von Absatz 1 erfasst wird, dürfen Nutzungsdaten auch dann erhoben 
werden, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter oder Teilnehmer 
mittels Telemedien eine der folgenden Straftaten begangen hat und die Erforschung des Sachverhalts 
auf andere Weise aussichtslos wäre: 

1. aus dem Strafgesetzbuch 

a) Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach § 86a, 

b) Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat nach § 91, 

c) Öffentliche Aufforderung zur Straftaten nach § 111, 

d) Straftaten gegen die öffentliche Ordnung nach den §§ 126, 131 und 140, 

e) Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereini-
gungen nach § 166, 

f) Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte nach § 184b, 

g) Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung nach den §§ 185 bis 187 und Verunglimpfung 
des Andenkens Verstorbener nach § 189, 

h) Verletzungen des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs nach den §§ 201a, 202a und 
202c, 

i) Nachstellung nach § 238, 

j) Bedrohung nach § 241, 

k) Vorbereitung eines Computerbetruges nach § 263a Absatz 3, 

l) Datenveränderung und Computersabotage nach den §§ 303a und 303b Absatz 1, 

2. aus dem Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzgesetze Straftaten nach den §§ 106 bis 
108b, 

3. aus dem Bundesdatenschutzgesetz § 42. 

Satz 1 gilt nicht für die Erhebung von Standortdaten. 
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(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 darf die Staatsanwaltschaft ausschließlich zur Identifikation 
des Nutzers Auskunft über die nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Telemediengesetzes erhobenen 
Daten verlangen, wenn ihr der Inhalt der Nutzung des Telemediendienstes bereits bekannt ist. 

(4) Die Erhebung von Nutzungsdaten nach Absatz 1 und 2 ist nur zulässig, wenn aufgrund von 
Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass die betroffene Person den Telemediendienst nutzt, den 
derjenige, gegen den sich die Anordnung richtet, geschäftsmäßig zur Nutzung bereithält oder zu dem 
er den Zugang zur Nutzung vermittelt. 

(5) Erfolgt die Erhebung von Nutzungsdaten oder Inhalten der Nutzung eines Telemediendiens-
tes nicht bei einem Diensteanbieter, der geschäftsmäßig Telemedien zur Nutzung bereithält, bestimmt 
sie sich nach Abschluss des Kommunikationsvorgangs nach den allgemeinen Vorschriften.“ 

4. § 101a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 101a 

Gerichtliche Entscheidung; Datenkennzeichnung und -auswertung; Benachrichtigungspflichten 
bei Verkehrs- und Nutzungsdaten“. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Bei der Erhebung und Beauskunftung von Nutzungsdaten eines Telemediendienstes 
nach § 100k gilt § 100a Absatz 3 und 4, bei der Erhebung von Nutzungsdaten nach § 100k Ab-
satz 1 und 2 zudem § 100e Absatz 1 und 3 bis 5 entsprechend mit der Maßgabe, dass in der Ent-
scheidungsformel nach § 100e Absatz 3 Satz 2 an die Stelle der Rufnummer (§ 100e Absatz 3 
Satz 2 Nummer 5), soweit möglich eine eindeutige Kennung des Nutzerkontos des Betroffenen, 
ansonsten eine möglichst genaue Bezeichnung des Telemediendienstes tritt, auf den sich das Aus-
kunftsverlangen bezieht.“ 

c) In den Absätzen 2 und 3 Satz 1 wird jeweils nach der Angabe „§ 100g“ die Angabe „oder § 100k 
Absatz 1 oder Absatz 2“ eingefügt. 

d) In Absatz 6 Satz 1 werden nach dem Wort „Telekommunikation“ die Wörter „und die betroffenen 
Nutzer des Telemediendienstes“ und nach der Angabe „§ 100g“ die Wörter „oder der Nutzungs-
daten nach § 100k Absatz 1 und 2“ eingefügt. 

e) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

„(7) Die betroffene Person ist in den Fällen des § 100k Absatz 3 über die Beauskunftung zu 
benachrichtigen. Die Benachrichtigung erfolgt, soweit und sobald hierdurch der Zweck der Beaus-
kunftung nicht vereitelt wird. Sie unterbleibt, wenn ihr überwiegende schutzwürdige Belange Drit-
ter oder der betroffenen Person selbst entgegenstehen. Wird die Benachrichtigung nach Satz 2 zu-
rückgestellt oder nach Satz 3 von ihr abgesehen, sind die Gründe aktenkundig zu machen.“ 

5. § 101b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§§ 100a, 100b, 100c und 100g“ durch die Wörter „§§ 100a, 
100b, 100c, 100g und 100k Absatz 1 und 2“ ersetzt. 

b) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

„(6) In den Übersichten über Maßnahmen nach § 100k sind jeweils unterschieden nach Maß-
nahmen nach den Absätzen 1 und 2 anzugeben: 

1. die Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen angeordnet worden sind; 

2. die Anzahl der Anordnungen, unterschieden nach Erst- und Verlängerungsanordnungen; 
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3. untergliedert nach der Anzahl der zurückliegenden Wochen, für die die Erhebung von Nut-
zungsdaten angeordnet wurde, jeweils bemessen ab dem Zeitpunkt der Anordnung 

a) die Anzahl der Anordnungen, die teilweise ergebnislos geblieben sind, weil die abge-
fragten Daten teilweise nicht verfügbar waren 

b) die Anzahl der Anordnungen, die ergebnislos geblieben sind, weil keine Daten verfügbar 
waren.“ 

6. In § 374 Absatz 1 Nummer 5 wird die Angabe „§ 241“ durch die Wörter „§ 241 Absatz 1 bis 3“ ersetzt. 

Artikel 9 

Änderung des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung 

Dem Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 312-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom … [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der 
Hasskriminalität] geändert worden ist, dieses wiederum geändert durch Artikel 15 dieses Gesetzes, wird fol-
gender § 18 angefügt: 

„§ 18 

Übergangsregelung zum Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität 

Die Übersichten nach § 101b Absatz 5 und 6 der Strafprozessordnung in der vom … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 18 dieses Gesetzes] an geltenden Fassung sind erstmalig für das auf den … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 18 dieses Gesetzes] folgende Berichtsjahr zu erstellen. Für die 
vorangehenden Berichtsjahre ist § 101b Absatz 5 der Strafprozessordnung in der bis zum … [einsetzen: Da-
tum des Tages vor Inkrafttreten nach Artikel 18 dieses Gesetzes] geltenden Fassung anzuwenden.“ 

Artikel 9a 

Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

Nach § 46 Absatz 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. März 2021 (BGBl. I 
S. 333) geändert worden ist, wird folgender Absatz 4a eingefügt: 

„(4a) § 100j Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Strafprozessordnung, auch in Verbindung mit § 100j Ab-
satz 2 der Strafprozessordnung, ist mit der Einschränkung anzuwenden, dass die Erhebung von Bestandsda-
ten nur zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zulässig ist, die gegenüber natürlichen Personen mit Geld-
bußen im Höchstmaß von mehr als fünfzehntausend Euro bedroht sind.“ 

4. In Artikel 10 Nummer 2 werden in Absatz 2 Satz 3 die Wörter „(§ 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 des Telemedi-
engesetzes)“ durch die Wörter „(§ 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 des Telemediengesetzes), wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die betroffene Person Nutzer des Telemediendienstes ist, bei dem die 
Daten erhoben werden sollen,“ ersetzt.‘ 
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5. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird § 10 wie folgt geändert: 

aa) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. die zu erhebenden Daten im Einzelfall erforderlich sind 

a) zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, 

b) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit sowie sexueller Selbstbestimmung der 
Person, dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der 
freiheitlich demokratischen Grundordnung, Gütern der Allgemeinheit, deren 
Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, sowie nicht 
unerheblichen Sachwerten, wenn Tatsachen den Schluss auf ein wenigstens 
seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen zulassen, 
an dem bestimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

c) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit sowie sexueller Selbstbestimmung der 
Person, dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der 
freiheitlich demokratischen Grundordnung sowie Gütern der Allgemeinheit, 
deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, wenn 
das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit be-
gründet, dass sie eine Straftat gegen ein solches Rechtsgut in einem überseh-
baren Zeitraum begehen wird, oder“. 

bbb) In Nummer 3 Buchstabe c wird nach der Angabe „wird,“ ein Zeilenumbruch eingefügt 
und der folgende Wortlaut eine Ebene ausgerückt. 

bb) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3)Die Auskunft nach den Absätzen 1 und 2 darf auch anhand einer zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse verlangt werden (§ 113 Absatz 1 Satz 3, 
§ 113c Absatz 1 Nummer 3 des Telekommunikationsgesetzes und § 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 
des Telemediengesetzes). Dies gilt in den Fällen von 

1. Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a nur zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit sowie 
sexueller Selbstbestimmung der Person, dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes, der freiheitlich demokratischen Grundordnung, Gütern der Allgemeinheit, 
deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, sowie nicht unerheb-
licher Sachwerte oder zur Verhütung einer Straftat, 

2. Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b und c nur zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit 
sowie sexueller Selbstbestimmung der Person, dem Bestand und der Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen Grundordnung sowie Gütern der Allge-
meinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, 

3. Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b und c nur zur Verhütung einer schweren Straftat 
nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung. 

Die Auskunft nach Absatz 1 anhand einer zu einem bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Inter-
netprotokoll-Adresse nach § 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 des Telemediengesetzes darf darüber 
hinaus nur verlangt werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die be-
troffene Person Nutzer des Telemediendienstes ist, bei dem die Daten erhoben werden sollen. 
Die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen des Auskunftsverlangens sind aktenkundig zu ma-
chen.“ 
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b) In Nummer 4 wird § 30 wie folgt geändert: 

aa) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Auskunft nach Satz 1 darf nur verlangt werden, wenn die zu erhebenden Daten im Einzelfall 
erforderlich sind 

1. zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, oder 

2. zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit sowie sexueller Selbstbestimmung der Person, dem 
Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung, Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der 
Menschen berührt, sowie nicht unerheblichen Sachwerten, wenn Tatsachen den Schluss auf 
ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen zulassen, 
an dem bestimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

3. zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit sowie sexueller Selbstbestimmung der Person, dem 
Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Exis-
tenz der Menschen berührt, wenn das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie eine Straftat gegen ein solches Rechtsgut in einem über-
sehbaren Zeitraum begehen wird, oder 

4. zur Verhütung einer Straftat von erheblicher Bedeutung, sofern Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass eine Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine ihrer Art nach 
konkretisierte Weise als Täter oder Teilnehmer an der Begehung der Tat beteiligt ist, oder 

5. zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, sofern 
das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass die 
Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums die Tat begehen wird.“ 

bb) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Auskunft nach Satz 1 darf nur verlangt werden, soweit die zu erhebenden Daten im Einzelfall 
erforderlich sind 

1. zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, oder 

2. zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit sowie sexueller Selbstbestimmung der Person, dem 
Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung, Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der 
Menschen berührt sowie nicht unerheblichen Sachwerten, wenn Tatsachen den Schluss auf 
ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen zulassen, 
an dem bestimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

3. zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit sowie sexueller Selbstbestimmung der Person, dem 
Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Exis-
tenz der Menschen berührt, wenn das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie eine Straftat gegen ein solches Rechtsgut in einem über-
sehbaren Zeitraum begehen wird, oder 

4. zur Verhütung einer Straftat von erheblicher Bedeutung, sofern Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass eine Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine ihrer Art nach 
konkretisierte Weise als Täter oder Teilnehmer an der Begehung der Tat beteiligt ist, oder 

5. zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung zu ver-
hüten, sofern das individuelle Verhaltens einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit be-
gründet, dass die Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums die Tat begehen wird.“ 
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cc) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Leib, Leben oder Freiheit einer Person, für den Bestand 
des Bundes oder eines Landes“ durch die Wörter „Leib, Leben, Freiheit oder die sexuelle Selbst-
bestimmung einer Person, für den Bestand des Bundes oder eines Landes sowie Güter der Allge-
meinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt,“ ersetzt. 

dd) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die Auskunft nach den Absätzen 1 bis 3 darf auch anhand einer zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse verlangt werden (§ 113 Absatz 1 Satz 3, 
§ 113c Absatz 1 Nummer 3 des Telekommunikationsgesetzes und § 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 des 
Telemediengesetzes). Dies gilt in den Fällen von 

1. Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 sowie Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 nur zum Schutz von Leib, Le-
ben, Freiheit sowie sexueller Selbstbestimmung der Person, dem Bestand und der Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen Grundordnung, Gütern der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, sowie 
nicht unerheblicher Sachwerte oder zur Verhütung einer Straftat, 

2. Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 3 sowie Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 und 3 nur zum Schutz 
von Leib, Leben, Freiheit sowie sexueller Selbstbestimmung der Person, dem Bestand und 
der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen Grundordnung 
sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Men-
schen berührt, 

3. Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 und 5 sowie Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 und 5 nur zur Verhütung 
einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung. 

Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. Die Auskunft nach den Absätzen 1 bis 3 anhand einer zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse nach § 15a Absatz 1 Satz 3 und 4 
des Telemediengesetzes darf darüber hinaus nur verlangt werden, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass die betroffene Person Nutzer des Telemediendienstes ist, bei dem die 
Daten erhoben werden sollen. Die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen des Auskunftsverlan-
gens sind aktenkundig zu machen.“ 

6. Artikel 12 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

‚1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 15a durch die folgenden Angaben zu den §§ 15 bis 
15d ersetzt: 

„§ 15a Auskunftsverfahren bei Bestandsdaten 

§ 15b Auskunftsverfahren bei Passwörtern und anderen Zugangsdaten 

§ 15c Auskunftsverfahren bei Nutzungsdaten 

§ 15d Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von Daten“.‘ 

b) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Änderungsbefehl wird die Angabe „und 15b“ durch die Angabe „bis 15c“"ersetzt. 

bb) § 15a wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 15a 

Auskunftsverfahren bei Bestandsdaten“. 
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bbb) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aaaa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Bestandsdaten“ die Wörter „und die nach 
§ 15 Absatz 1 erhobenen Nutzungsdaten“ gestrichen. 

bbbb) In Satz 3 wird das Wort „Nutzungsdaten“ durch die Wörter „nach § 15 Ab-
satz 1 erhobene Nutzungsdaten“ ersetzt. 

ccc) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 

„(3) Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 darf nur erteilt werden an 

1. die für die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behör-
den, soweit zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat oder Ordnungs-
widrigkeit, die gegenüber einer natürlichen Person mit Geldbuße im Höchstmaß von 
mehr als fünfzehntausend Euro bedroht ist, vorliegen und in die Auskunft aufzuneh-
menden Daten erforderlich sind, um den Sachverhalt zu erforschen, den Aufenthalts-
ort eines Beschuldigten oder Betroffenen zu ermitteln oder eine Strafe zu vollstre-
cken, 

2. die für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zustän-
digen Behörden, soweit die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Einzelfall 
erforderlich sind 

a) zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, oder 

b) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, 
dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung, Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung 
die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, sowie nicht unerheblichen 
Sachwerten, wenn Tatsachen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach 
konkretisiertes sowie zeitlich absehbares Geschehen zulassen, an dem be-
stimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

c) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, 
dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedro-
hung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, wenn das individuelle 
Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie in 
einem übersehbaren Zeitraum eine gegen ein solches Rechtsgut gerichtete Straf-
tat begehen wird, oder 

d) zur Verhütung einer Straftat von erheblicher Bedeutung, sofern Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass eine Person innerhalb eines übersehbaren Zeit-
raums auf eine ihrer Art nach konkretisierten Weise als Täter oder Teilnehmer 
an der Begehung einer Tat beteiligt ist, oder 

e) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozess-
ordnung, sofern das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass die Person innerhalb eines übersehbaren Zeit-
raums die Tat begehen wird, 

3. das Bundeskriminalamt als Zentralstelle nach § 2 des Bundeskriminalamtgesetzes, 
sofern 

a) zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 des Bundeskriminalamtgesetzes vorliegen und die in die Auskunft aufzu-
nehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu ermitteln, oder 
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bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Strafverfolgungsbehörde im 
Rahmen des internationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das nach Maß-
gabe der Vorschriften über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
bearbeitet wird, zu erledigen, oder 

b) die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Rahmen der Strafvollstreckung 
erforderlich sind, um ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Strafverfol-
gungsbehörde im Rahmen des polizeilichen Dienstverkehrs, das nach Maßgabe 
der Vorschriften über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen bearbeitet 
wird, zu erledigen, 

c) die Gefahr besteht, dass eine Person an der Begehung einer Straftat im Sinne 
des § 2 Absatz 1 des Bundeskriminalamtgesetzes beteiligt sein wird und die in 
die Auskunft aufzunehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige Polizeibehörde zu ermitteln, 
oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Polizeibehörde im Rahmen des 
polizeilichen Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu erledigen oder 

d) Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Person innerhalb eines über-
sehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise an 
einer Straftat von erheblicher Bedeutung beteiligt sein wird und die in die Aus-
kunft aufzunehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige Polizeibehörde zu ermitteln, 
oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Polizeibehörde im Rahmen des 
polizeilichen Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu erledigen, oder 

e) das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit be-
gründet, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine schwere Straftat 
nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung begehen wird, und die in die 
Auskunft aufzunehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige Polizeibehörde zu ermitteln, 
oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Polizeibehörde im Rahmen des 
polizeilichen Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu erledigen, 

4. das Zollkriminalamt als Zentralstelle nach § 3 des Zollfahndungsdienstgesetzes, so-
fern 

a) im Einzelfall zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen 
und in die Auskunft aufzunehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Strafverfolgungsbehörde im 
Rahmen des internationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das nach Maß-
gabe der Vorschriften über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
bearbeitet wird, auch im Rahmen der Strafvollstreckung, zu erledigen, o-
der 

b) dies im Einzelfall erforderlich ist 

aa) zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, oder 

bb) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestim-
mung, dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der 
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5. 

6. 

7. 

8. 

freiheitlich demokratischen Grundordnung, Gütern der Allgemeinheit, de-
ren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, sowie 
nicht unerheblichen Sachwerten, wenn Tatsachen den Schluss auf ein we-
nigstens seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen 
zulassen, an dem bestimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

cc) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestim-
mung, dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der 
freiheitlich demokratischen Grundordnung sowie Gütern der Allgemein-
heit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, 
wenn das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrschein-
lichkeit begründet, dass die Gefährdung eines solchen Rechtsgutes in ei-
nem übersehbaren Zeitraum eintreten wird, oder 

dd) zur Erledigung eines Auskunftsersuchens einer ausländischen Polizeibe-
hörde im Rahmen des polizeilichen Dienstverkehrs zur Verhütung einer 
Straftat, oder 

ee) zur Verhütung einer Straftat von erheblicher Bedeutung, sofern Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass eine Person innerhalb eines übersehbaren 
Zeitraums auf eine ihrer Art nach konkretisierte Weise als Täter oder Teil-
nehmer an der Begehung der Tat beteiligt ist, oder 

ff) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafpro-
zessordnung, sofern das individuelle Verhalten einer Person, die konkrete 
Wahrscheinlichkeit begründet, dass die Person innerhalb eines übersehba-
ren Zeitraums die Tat begehen wird, 

die Behörden der Zollverwaltung und die nach Landesrecht zuständigen Behörden, 
sofern im Einzelfall bei der Veröffentlichung von Angeboten oder Werbemaßnah-
men ohne Angabe von Name und Anschrift tatsächliche Anhaltspunkten für 
Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung nach § 1 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes vorliegen und die in die Auskunft aufzunehmenden Daten zur Identi-
fizierung des Auftraggebers erforderlich sind, um Schwarzarbeit oder illegale Be-
schäftigung aufzudecken, 

die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, soweit dies aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzelfall zur Aufklärung bestimmter Bestrebungen 
oder Tätigkeiten nach 

a) § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes, oder 

b) einem zum Verfassungsschutz (§ 1 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzge-
setzes) landesgesetzlich begründeten Beobachtungsauftrag der Landesbehörde, 
insbesondere zum Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung vor Bestrebungen 
und Tätigkeiten der Organisierten Kriminalität, 

erforderlich ist,  

den Militärischen Abschirmdienst, soweit dies aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte 
im Einzelfall zur Aufklärung bestimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 1 
Absatz 1 des MAD-Gesetzes oder zur Sicherung der Einsatzbereitschaft der Truppe 
oder zum Schutz der Angehörigen, der Dienststellen und Einrichtungen des Ge-
schäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidigung nach § 14 Absatz 1 des 
MAD-Gesetzes erforderlich ist,  

den Bundesnachrichtendienst, soweit dies erforderlich ist 

a) zur politischen Unterrichtung der Bundesregierung, wenn im Einzelfall tatsäch-
liche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass durch die Auskunft Informationen 
über das Ausland gewonnen werden können, die von außen- und sicherheits-

juris Lex QS
17052024 ()



   

     
      

 

        
     

      
   

    
  

    

    
     

     

      
     

   
        

     
      
  

   
        

  
     

       
     

 

   
        

  
    

    
     

 

      
  

          
     

      
      

     

      

      
     

 

Drucksache 19/27900 – 16 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

1. 

2. 

3. 

politischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind und zu deren 
Aufklärung das Bundeskanzleramt den Bundesnachrichtendienst beauftragt hat, 
oder 

b) zur Früherkennung von aus dem Ausland drohenden Gefahren von internatio-
naler Bedeutung, wenn im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass durch die Auskunft Erkenntnisse gewonnen werden können mit Bezug 
zu den in § 4 Absatz 3 Nummer 1 des BND-Gesetzes genannten Gefahrenbe-
reichen oder zum Schutz der in § 4 Absatz 3 Nummer 2 und 3 des BND-Geset-
zes genannten Rechtsgüter. 

(4) Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 3 darf nur erteilt werden an 

die für die Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden, soweit zureichende tat-
sächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen und die in die Auskunft aufzu-
nehmenden Daten erforderlich sind, um den Sachverhalt zu erforschen oder den Auf-
enthaltsort eines Beschuldigten zu ermitteln oder eine Strafe zu vollstrecken, 

die für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zustän-
digen Behörden, soweit die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Einzelfall 
erforderlich sind 

a) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, 
dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung, Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung 
die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, sowie nicht unerheblicher 
Sachwerte oder zur Verhütung einer Straftat, oder 

b) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, 
dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedro-
hung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt sowie nicht unerheb-
licher Sachwerte, wenn Tatsachen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art 
nach konkretisiertes sowie zeitlich absehbares Geschehen zulassen, an dem be-
stimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

c) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, 
dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedro-
hung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, wenn das individuelle 
Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie in 
einem übersehbaren Zeitraum eine gegen ein solches Rechtsgut gerichtete Straf-
tat begehen wird, oder 

d) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozess-
ordnung, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Person inner-
halb eines übersehbaren Zeitraums auf eine ihrer Art nach konkretisierten Weise 
als Täter oder Teilnehmer an der Begehung einer Tat beteiligt ist, oder 

e) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozess-
ordnung, sofern das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass die Person innerhalb eines übersehbaren Zeit-
raums die Tat begehen wird, 

das Bundeskriminalamt als Zentralstelle nach § 2 des Bundeskriminalamtgesetzes, 
sofern 

a) zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 des Bundeskriminalamtgesetzes vorliegen und die in die Auskunft aufzu-
nehmenden Daten erforderlich sind, um 
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aa) die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Strafverfolgungsbehörde im 
Rahmen des internationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das nach Maß-
gabe der Vorschriften über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
bearbeitet wird, zu erledigen, oder 

b) die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Rahmen der Strafvollstreckung 
erforderlich sind, um ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Strafverfol-
gungsbehörde im Rahmen des polizeilichen Dienstverkehrs, das nach Maßgabe 
der Vorschriften über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen bearbeitet 
wird, zu erledigen, 

c) die Gefahr besteht, dass eine Person an der Begehung einer schweren Straftat 
nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung beteiligt sein wird und die in die 
Auskunft aufzunehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständigen Polizeibehörde zu ermitteln, 
oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Polizeibehörde im Rahmen des 
polizeilichen Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu erledigen, oder 

d) Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Person innerhalb eines über-
sehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise an 
einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung beteiligt 
sein wird und die in die Auskunft aufzunehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige Polizeibehörde zu ermitteln, 
oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Polizeibehörde im Rahmen des 
polizeilichen Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu erledigen, oder 

e) das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit be-
gründet, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine schwere Straftat 
nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung begehen wird, und in die Aus-
kunft aufzunehmenden Daten erforderlich sind um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige Polizeibehörde zu ermitteln, 
oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Polizeibehörde im Rahmen des 
polizeilichen Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu erledigen, 

4. das Zollkriminalamt als Zentralstelle nach § 3 des Zollfahndungsdienstgesetzes, so-
fern 

a) im Einzelfall zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen 
und in die Auskunft aufzunehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Strafverfolgungsbehörde im 
Rahmen des internationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das nach Maß-
gabe der Vorschriften über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
bearbeitet wird, auch im Rahmen der Strafvollstreckung, zu erledigen, 
oder 

b) dies im Einzelfall erforderlich ist 

aa) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestim-
mung, dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der 
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5. 

6. 

7. 

8. 

freiheitlich demokratischen Grundordnung, Gütern der Allgemeinheit, de-
ren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, sowie 
nicht unerheblicher Sachwerte oder zur Verhütung einer Straftat, oder 

bb) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestim-
mung, dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der 
freiheitlich demokratischen Grundordnung sowie Gütern der Allgemein-
heit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, 
wenn Tatsachen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach konkreti-
siertes und zeitlich absehbares Geschehen zulassen, an dem bestimmte 
Personen beteiligt sein werden, oder 

cc) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestim-
mung, dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der 
freiheitlich demokratischen Grundordnung sowie Gütern der Allgemein-
heit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, 
wenn das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrschein-
lichkeit begründet, dass die Gefährdung eines solchen Rechtsgutes in ei-
nem übersehbaren Zeitraum eintreten wird, oder 

dd) zur Erledigung eines Auskunftsersuchens einer ausländischen Polizeibe-
hörde im Rahmen des polizeilichen Dienstverkehrs zur Verhütung einer 
schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, oder 

ee) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafpro-
zessordnung, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Per-
son innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine ihrer Art nach kon-
kretisierte Weise als Täter oder Teilnehmer an der Begehung der Tat be-
teiligt ist, oder 

ff) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafpro-
zessordnung, sofern das individuelle Verhalten einer Person, die konkrete 
Wahrscheinlichkeit begründet, dass die Person innerhalb eines übersehba-
ren Zeitraums die Tat begehen wird, 

die Behörden der Zollverwaltung und die nach Landesrecht zuständigen Behörden 
zur Verhütung einer Straftat nach den §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes oder § 266a des Strafgesetzbuches, 

die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, soweit dies aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzelfall erforderlich ist zur Aufklärung bestimmter 
Bestrebungen oder Tätigkeiten nach 

a) § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes oder 

b) einem zum Verfassungsschutz (§ 1 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzge-
setzes) landesgesetzlich begründeten Beobachtungsauftrag der Landesbehörde, 
insbesondere zum Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung vor Bestrebungen 
und Tätigkeiten der Organisierten Kriminalität, 

den Militärischen Abschirmdienst, soweit dies aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte 
im Einzelfall zur Aufklärung bestimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 1 
Absatz 1 des MAD-Gesetzes oder zur Sicherung der Einsatzbereitschaft der Truppe 
oder zum Schutz der Angehörigen, der Dienststellen und Einrichtungen des Ge-
schäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidigung nach § 14 Absatz 1 des 
MAD-Gesetzes erforderlich ist,  

den Bundesnachrichtendienst, soweit dies erforderlich ist 

a) zur politischen Unterrichtung der Bundesregierung, wenn im Einzelfall tatsäch-
liche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass durch die Auskunft Informationen 
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über das Ausland gewonnen werden können, die von außen- und sicherheitspo-
litischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind und zu deren Auf-
klärung das Bundeskanzleramt den Bundesnachrichtendienst beauftragt hat, o-
der 

b) zur Früherkennung von aus dem Ausland drohenden Gefahren von internatio-
naler Bedeutung, wenn im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass durch die Auskunft Erkenntnisse gewonnen werden können mit Bezug 
zu den in § 4 Absatz 3 Nummer 1 des BND-Gesetzes genannten Gefahrenbe-
reichen oder zum Schutz der in § 4 Absatz 3 Nummer 2 und 3 des BND-Geset-
zes genannten Rechtsgüter.“ 

cc) § 15b Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 darf nur erteilt werden an 

1. zur Verfolgung von Straftaten zuständige Behörden, soweit diese im Einzelfall die Übermitt-
lung unter Angabe einer gesetzlichen Bestimmung, die ihnen eine Erhebung und Nutzung der 
in Absatz 1 genannten Daten zur Verfolgung besonders schwerer Straftaten nach § 100b Ab-
satz 2 Nummer 1 Buchstabe a, b, d, e, f, g oder l, Nummer 3 Buchstabe b erste Alternative, 
Nummer 4, 5, 6 oder 7 der Strafprozessordnung erlauben, nach Anordnung durch ein Gericht 
verlangen, oder 

2. für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zuständige Behör-
den, soweit diese im Einzelfall die Übermittlung unter Angabe einer gesetzlichen Bestim-
mung, die ihnen eine Erhebung und Nutzung der in Absatz 1 genannten Daten zur Abwehr 
einer konkreten Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person, für die sexuelle Selbstbe-
stimmung, für den Bestand des Bundes oder eines Landes sowie Güter der Allgemeinheit, 
deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, erlauben, nach Anord-
nung durch ein Gericht verlangen.“ 

dd) Nach § 15b wird folgender § 15c eingefügt: 

„§ 15c 

Auskunftsverfahren bei Nutzungsdaten 

(1) Wer geschäftsmäßig Telemediendienste erbringt, daran mitwirkt oder den Zugang zur 
Nutzung daran vermittelt, darf die nach § 15 Absatz 1 erhobenen Nutzungsdaten nach Maßgabe 
dieser Vorschrift zur Erfüllung von Auskunftspflichten gegenüber den in Absatz 3 genannten Stel-
len verwenden. Für die Auskunftserteilung sind sämtliche unternehmensinternen Datenquellen zu 
berücksichtigen. 

(2) Die Auskunft darf nur erteilt werden nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze und so-
weit die um die Auskunft ersuchende Stelle dies im Einzelfall unter Angabe einer gesetzlichen 
Bestimmung verlangt, die ihr eine Erhebung der in Absatz 1 in Bezug genommenen Daten erlaubt. 
Das Auskunftsverlangen ist schriftlich oder elektronisch zu stellen. Bei Gefahr im Verzug darf die 
Auskunft auch erteilt werden, wenn das Verlangen in anderer Form gestellt wird. In diesem Fall 
ist das Verlangen unverzüglich nachträglich schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Die Ver-
antwortung für die Zulässigkeit der Auskunft tragen die um Auskunft ersuchenden Stellen. 

(3) Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 darf nur erteilt werden an 

1. die für die Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden, soweit, zureichende tatsächliche 
Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen und die zu erhebenden Daten erforderlich sind, um 
den Sachverhalt zu erforschen oder den Aufenthaltsort eines Beschuldigten zu ermitteln,  

2. die für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zuständigen 
Behörden, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist, 
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a) zur Abwehr einer Gefahr für 

aa) die öffentliche Sicherheit, wobei die Auskunft auf die nach § 15 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 des Telemediengesetzes erhobenen Daten beschränkt ist, oder 

bb) Leib, Leben, Freiheit der Person, die sexuelle Selbstbestimmung, den Bestand und 
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes, die freiheitlich demokratische Grund-
ordnung, Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz 
der Menschen bedroht, sowie nicht unerhebliche Sachwerte, oder 

b) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, dem Be-
stand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung, Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Exis-
tenz der Menschen berührt, sowie nicht unerheblichen Sachwerten, wenn Tatsachen den 
Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes sowie zeitlich absehbares Ge-
schehen zulassen, an dem bestimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

c) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, dem Be-
stand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der 
Existenz der Menschen berührt, wenn das individuelle Verhalten einer Person die kon-
krete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie in einem übersehbaren Zeitraum eine ge-
gen ein solches Rechtsgut gerichtete Straftat begehen wird, oder 

d) zur Verhütung einer Straftat von erheblicher Bedeutung, sofern Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass eine Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine ihrer 
Art nach konkretisierten Weise als Täter oder Teilnehmer an der Begehung einer Tat 
beteiligt ist, oder 

e) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, 
sofern das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begrün-
det, dass die Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums die Tat begehen wird, 

3. das Bundeskriminalamt als Zentralstelle nach § 2 des Bundeskriminalamtgesetzes, sofern im 
Einzelfall eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit vorliegt oder zureichende tat-
sächliche Anhaltspunkte für eine Straftat im Sinne des § 2 Absatz 1 des Bundeskriminalamt-
gesetzes vorliegen und die Daten erforderlich sind, um die zuständige Strafverfolgungsbe-
hörde oder zuständige Polizeibehörde zu ermitteln, wobei die Auskunft auf die nach § 15 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Telemediengesetzes erhobenen Daten beschränkt ist, 

4. das Zollkriminalamt, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist, zum Schutz der in § 4 Ab-
satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, des Außenwirtschaftsgesetzes genannten Rechtsgü-
ter, wenn 

a) Tatsachen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes sowie zeitlich 
absehbares Geschehen zulassen, an dem bestimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

b) das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass 
sie in einem übersehbaren Zeitraum eine gegen ein solches Rechtsgut gerichtete Straftat 
begehen wird,  

5. die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, soweit dies aufgrund tatsächli-
cher Anhaltspunkte im Einzelfall erforderlich ist zur Aufklärung bestimmter Bestrebungen 
oder Tätigkeiten nach 

a) § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes oder 

b) einem zum Verfassungsschutz (§ 1 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes) lan-
desgesetzlich begründeten Beobachtungsauftrag der Landesbehörde, insbesondere zum 
Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung vor Bestrebungen und Tätigkeiten der Orga-
nisierten Kriminalität, 
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6. den Militärischen Abschirmdienst, soweit dies aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte im Ein-
zelfall zur Aufklärung bestimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 1 Absatz 1 des 
MAD-Gesetzes oder zur Sicherung der Einsatzbereitschaft der Truppe oder zum Schutz der 
Angehörigen, der Dienststellen und Einrichtungen des Geschäftsbereichs des Bundesminis-
teriums der Verteidigung nach § 14 Absatz 1 des MAD-Gesetzes erforderlich ist,  

7. den Bundesnachrichtendienst zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland von au-
ßen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland, sofern 

a) tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein wenigstens seiner Art nach konkre-
tisiertes sowie zeitlich absehbares Geschehen besteht, an dem bestimmte Personen be-
teiligt sein werden und das 

aa) einem der in § 4 Absatz 3 Nummer 1 des BND-Gesetzes genannten Gefahrenbe-
reiche unterfällt oder 

bb) das eines der in § 4 Absatz 3 Nummer 2 und 3 des BND-Gesetzes genannten 
Rechtsgüter beeinträchtigen wird, oder 

b) eine Auskunftserteilung über bestimmte Nutzungsdaten im Sinne von § 15 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 erforderlich ist, um einen Nutzer zu identifizieren, von dem ein be-
stimmter, dem Bundesnachrichtendienst bereits bekannter Inhalt der Nutzung des Tele-
mediendienstes herrührt, zum Zweck 

aa) der politischen Unterrichtung der Bundesregierung, wenn im Einzelfall tatsächli-
che Anhaltspunkte für bestimmte Vorgänge im Ausland vorliegen, die von außen-
und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind und 
zu deren Aufklärung das Bundeskanzleramt den Bundesnachrichtendienst beauf-
tragt hat, oder 

bb) der Früherkennung von aus dem Ausland drohenden Gefahren von internationaler 
Bedeutung, wenn im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte für Vorgänge im Aus-
land bestehen, die einen Bezug zu den in § 4 Absatz 3 Nummer 1 des BND-Geset-
zes genannten Gefahrenbereichen aufweisen oder darauf abzielen oder geeignet 
sind, die in § 4 Absatz 3 Nummer 2 und 3 des BND-Gesetzes genannten Rechtsgü-
ter zu schädigen. 

(4) Derjenige, der geschäftsmäßig Telemediendienste erbringt, daran mitwirkt oder den Zu-
gang zur Nutzung daran vermittelt, hat die zu beauskunftenden Daten unverzüglich und vollständig 
zu übermitteln. Eine Verschlüsselung der Daten bleibt unberührt. Über das Auskunftsersuchen und 
die Auskunftserteilung haben die Verpflichteten gegenüber den Betroffenen sowie Dritten Still-
schweigen zu wahren. 

(5) Wer geschäftsmäßig Telemediendienste erbringt oder daran mitwirkt, hat die in seinem 
Verantwortungsbereich für die Auskunftserteilung erforderlichen Vorkehrungen auf seine Kosten 
zu treffen. Jedes Auskunftsverlangen ist durch eine verantwortliche Fachkraft auf Einhaltung der 
in Absatz 2 genannten formalen Voraussetzungen zu prüfen. Die weitere Bearbeitung des Aus-
kunftsverlangens darf erst nach einem positiven Prüfergebnis freigegeben werden.“ 

c) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

‚Der bisherige § 15a wird § 15d.‘ 

d) Nummer 5 Buchstabe c wird wie folgt gefasst: 

‚c) Folgende Nummer 7 wird angefügt: 

„7. entgegen § 15a Absatz 5 Satz 1 oder § 15b Absatz 3 Satz 1 oder § 15c Absatz 4 Satz 1 die 
dort genannten Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermit-
telt.“ ‘ 
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7. Artikel 13 Nummer 1 Buchstabe b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nummern 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„1. an die für die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden, 
soweit zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat oder eine Ordnungswidrig-
keit vorliegen und die in die Auskunft aufzunehmenden Daten erforderlich sind, um den 
Sachverhalt zu erforschen, den Aufenthaltsort eines Beschuldigten oder Betroffenen zu er-
mitteln oder eine Strafe zu vollstrecken, 

2. an die für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zuständigen 
Behörden, soweit die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Einzelfall erforderlich sind 

a) zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, oder 

b) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, dem 
Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung, Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der 
Existenz der Menschen berührt, sowie nicht unerheblichen Sachwerten, wenn Tatsa-
chen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach konkretisiertes sowie zeitlich ab-
sehbares Geschehen zulassen, an dem bestimmte Personen beteiligt sein werden, oder 

c) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, dem 
Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundla-
gen der Existenz der Menschen berührt, wenn das individuelle Verhalten einer Person 
die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie in einem übersehbaren Zeitraum 
eine gegen ein solches Rechtsgut gerichtete Straftat begehen wird, oder 

d) zur Verhütung einer Straftat von erheblicher Bedeutung, sofern Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass eine Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine 
ihrer Art nach konkretisierten Weise als Täter oder Teilnehmer an der Begehung einer 
Tat beteiligt ist, oder 

e) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung 
zu verhüten, sofern das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrschein-
lichkeit begründet, dass die Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums die Tat be-
gehen wird,“. 

bb) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) In den Buchstaben a bis e werden jeweils die Wörter „zu erhebenden“ durch die Wörter 
„in die Auskunft aufzunehmenden“ ersetzt. 

bbb) In Buchstabe c wird im Satzteil vor Doppelbuchstabe aa das Wort „konkrete“ gestrichen. 

cc) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. an das Zollkriminalamt als Zentralstelle nach § 3 des Zollfahndungsdienstgesetzes, 

a) sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen und die in die 
Auskunft aufzunehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Strafverfolgungsbehörde im Rahmen 
des internationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das nach Maßgabe der Vor-
schriften über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen bearbeitet wird, auch 
im Rahmen der Strafvollstreckung, zu erledigen, oder 
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b) sofern dies im Einzelfall erforderlich ist 

aa) zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, oder 

bb) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, 
dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung, Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die 
Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, sowie nicht unerheblichen Sach-
werten, wenn Tatsachen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach konkreti-
siertes und zeitlich absehbares Geschehen zulassen, an dem bestimmte Personen 
beteiligt sein werden, oder 

cc) zum Schutz von Leib, Leben, sexueller Selbstbestimmung, Freiheit der Person, 
dem Bestand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedro-
hung die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, wenn das individuelle 
Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass die Ge-
fährdung eines solchen Rechtsgutes in einem übersehbaren Zeitraum eintreten 
wird, oder 

dd) zur Erledigung eines Auskunftsersuchens einer ausländischen Polizeibehörde im 
Rahmen des polizeilichen Dienstverkehrs zur Verhütung einer Straftat, oder 

ee) zur Verhütung einer Straftat von erheblicher Bedeutung, sofern Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass eine Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf 
eine ihrer Art nach konkretisierte Weise als Täter oder Teilnehmer an der Bege-
hung der Tat beteiligt ist, oder 

ff) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessord-
nung, sofern das individuelle Verhalten einer Person, die konkrete Wahrschein-
lichkeit begründet, dass die Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums die 
Tat begehen wird,“. 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 3 darf nur erteilt werden an 

1. die für die Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden, soweit zureichende tatsächliche An-
haltspunkte für eine Straftat vorliegen und die in die Auskunft aufzunehmenden Daten erforderlich 
sind, um den Sachverhalt zu erforschen, den Aufenthaltsort eines Beschuldigten zu ermitteln oder 
eine Strafe zu vollstrecken, 

2. die für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behör-
den, wenn die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Einzelfall erforderlich sind 

a) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung, Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der Men-
schen berührt, sowie nicht unerheblicher Sachwerte oder zur Verhütung einer Straftat, oder 

b) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der 
Menschen berührt, wenn Tatsachen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach konkre-
tisiertes sowie zeitlich absehbares Geschehen zulassen, an dem bestimmte Personen beteiligt 
sein werden, oder 

c) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, dem Bestand 
und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Existenz der 

juris Lex QS
17052024 ()



   

   
        

 

      
      

          
  

      
 

 

 

   
    

 

   

      
        

   

       
      

      
 

           
    

 

  

       
  

      
          
     

 

   

       
  

     
       

   
  

   

       
  

  

      
  

Drucksache 19/27900 – 24 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

Menschen berührt, wenn das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrschein-
lichkeit begründet, dass sie in einem übersehbaren Zeitraum eine gegen ein solches Rechtsgut 
gerichtete Straftat begehen wird, oder 

d) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, sofern 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Person innerhalb eines übersehbaren Zeit-
raums auf eine ihrer Art nach konkretisierten Weise als Täter oder Teilnehmer an der Bege-
hung einer Tat beteiligt ist, oder 

e) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, sofern 
das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass die 
Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums die Tat begehen wird, 

3. das Bundeskriminalamt als Zentralstelle nach § 2 des Bundeskriminalamtgesetzes, sofern 

a) zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat im Sinne des § 2 Absatz 1 des Bun-
deskriminalamtgesetzes vorliegen und die in die Auskunft aufzunehmenden Daten erforder-
lich sind, um 

aa) die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Strafverfolgungsbehörde im Rahmen des in-
ternationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das nach Maßgabe der Vorschriften über die 
internationale Rechtshilfe in Strafsachen bearbeitet wird, zu erledigen, oder 

b) die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Rahmen der Strafvollstreckung erforderlich 
sind, um ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Strafverfolgungsbehörde im Rahmen 
des polizeilichen Dienstverkehrs, das nach Maßgabe der Vorschriften über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen bearbeitet wird, zu erledigen, oder 

c) die Gefahr besteht, dass eine Person an der Begehung einer schweren Straftat nach § 100a 
Absatz 2 der Strafprozessordnung beteiligt sein wird und die in die Auskunft aufzunehmen-
den Daten erforderlich sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständigen Polizeibehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Polizeibehörde im Rahmen des polizeilichen 
Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu erledigen, oder 

d) Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Person innerhalb eines übersehbaren Zeit-
raums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise an einer schweren Straftat nach 
§ 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung beteiligt sein wird und die in die Auskunft aufzu-
nehmenden Daten erforderlich sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige Polizeibehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Polizeibehörde im Rahmen des polizeilichen 
Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu erledigen, oder 

e) das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie 
innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine schwere Straftat nach § 100a Absatz 2 der Straf-
prozessordnung begehen wird, und die in die Auskunft aufzunehmenden Daten erforderlich 
sind, um 

aa) die für die Verhütung der Straftat zuständige Polizeibehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Polizeibehörde im Rahmen des polizeilichen 
Dienstverkehrs zur Verhütung der Straftat zu erledigen, 

4. das Zollkriminalamt als Zentralstelle nach § 3 des Zollfahndungsdienstgesetzes, sofern 

a) im Einzelfall zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen und die in 
die Auskunft aufzunehmenden erforderlich sind, um 
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aa) die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu ermitteln, oder 

bb) ein Auskunftsersuchen einer ausländischen Strafverfolgungsbehörde im Rahmen des in-
ternationalen polizeilichen Dienstverkehrs, das nach Maßgabe der Vorschriften über die 
internationale Rechtshilfe in Strafsachen bearbeitet wird, auch im Rahmen der Strafvoll-
streckung, zu erledigen, oder 

b) dies im Einzelfall erforderlich ist 

aa) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, dem Be-
stand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung, Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der Exis-
tenz der Menschen berührt, sowie nicht unerheblicher Sachwerte oder zur Verhütung 
einer Straftat, oder 

bb) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, dem Be-
stand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der 
Existenz der Menschen berührt, wenn Tatsachen den Schluss auf ein wenigstens seiner 
Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen zulassen, an dem bestimmte 
Personen beteiligt sein werden, oder 

cc) zum Schutz von Leib, Leben, Freiheit der Person, sexueller Selbstbestimmung, dem Be-
stand und der Sicherheit des Bundes oder eines Landes, der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung sowie Gütern der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen der 
Existenz der Menschen berührt, wenn das individuelle Verhalten einer Person die kon-
krete Wahrscheinlichkeit begründet, dass die Gefährdung eines solchen Rechtsgutes in 
einem übersehbaren Zeitraum eintreten wird, oder 

dd) zur Erledigung eines Auskunftsersuchens einer ausländischen Polizeibehörde im Rah-
men des polizeilichen Dienstverkehrs zur Verhütung einer schweren Straftat nach 
§ 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, oder 

ee) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, 
sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Person innerhalb eines überseh-
baren Zeitraums auf eine ihrer Art nach konkretisierte Weise als Täter oder Teilnehmer 
an der Begehung der Tat beteiligt ist, oder 

ff) zur Verhütung einer schweren Straftat nach § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung, 
sofern das individuelle Verhalten einer Person, die konkrete Wahrscheinlichkeit begrün-
det, dass die Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums die Tat begehen wird, 

5. die Behörden der Zollverwaltung und die nach Landesrecht zuständigen Behörden zur Verhütung 
einer Straftat nach den §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder § 266a 
des Strafgesetzbuches, 

6. die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, soweit dies aufgrund tatsächlicher 
Anhaltspunkte im Einzelfall erforderlich ist zur Aufklärung bestimmter Bestrebungen oder Tätig-
keiten nach 

a) § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes oder 

b) einem zum Verfassungsschutz (§ 1 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes) landes-
gesetzlich begründeten Beobachtungsauftrag der Landesbehörde, insbesondere zum Schutz 
der verfassungsmäßigen Ordnung vor Bestrebungen und Tätigkeiten der Organisierten Kri-
minalität, 

7. den Militärischen Abschirmdienst, soweit dies aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzelfall 
zur Aufklärung bestimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 1 Absatz 1 des MAD-Gesetzes 
oder zur Sicherung der Einsatzbereitschaft der Truppe oder zum Schutz der Angehörigen, der 
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Dienststellen und Einrichtungen des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidigung 
nach § 14 Absatz 1 MAD-Gesetzes erforderlich ist,  

8. den Bundesnachrichtendienst, soweit dies erforderlich ist 

a) zur politischen Unterrichtung der Bundesregierung, wenn im Einzelfall tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass durch die Auskunft Informationen über das Ausland gewonnen 
werden können, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik 
Deutschland sind und zu deren Aufklärung das Bundeskanzleramt den Bundesnachrichten-
dienst beauftragt hat, oder 

b) zur Früherkennung von aus dem Ausland drohenden Gefahren von internationaler Bedeu-
tung, wenn im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass durch die Auskunft 
Erkenntnisse gewonnen werden können mit Bezug zu den in § 4 Absatz 3 Nummer 1 des 
BND-Gesetzes genannten Gefahrenbereichen oder zum Schutz der in § 4 Absatz 3 Nummer 2 
und 3 des BND-Gesetzes genannten Rechtsgüter,“ 

8. Artikel 17 wird wie folgt gefasst: 

„Artikel 17 

Evaluierung 

Die Anwendung von § 100k der Strafprozessordnung in der Fassung des Artikels 8 dieses Gesetzes 
wird durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz evaluiert. Der Evaluierungszeit-
raum beginnt am 1. Januar des auf den … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 18 dieses Ge-
setzes] folgenden Jahres und beträgt ein Jahr.“ 
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